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Stadt Bobingen 

Niederschrift 
 
Gremium:  37. Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzung 

Sitzungsdatum: Dienstag, den 10.10.2023 

Sitzungsort:  Sitzungssaal  

Beginn       Ende 
öffentlich:  18:00 Uhr    öffentlich:  19:43 Uhr 
nichtöffentlich:  19:44 Uhr    nichtöffentlich:  20:04 Uhr 
 

 
 

Anwesend: 
 

Vorsitzende/Vorsitzender: 
 Förster, Klaus  

Mitglieder: 
 Abbenseth, Ernst-Hinrich  
 Bergmann, Armin, Dr.  
 Bürger, Clemens  
 Geiger, Hubert  
 Gschwilm, Martin  
 König, Elisabeth  
 Lautenbacher, Claudia  
 Leiter, Herwig ab Top 3.2 abwesend 
 Müller-Weigand, Monika ab Top 2 anwesend 
 Vogl, Florian  

Schriftführer/in: 
 Eibich, Gabriele  

Verwaltung: 
 Schöler, Rainhard  
 Thierbach, Rainer  
 

 

Abwesend: 
 
 

 
Beschlussfähigkeit im Sinne Art. 47(2) - 47(3) GO war gegeben. 
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Tagesordnung: 
 

Die Sitzung war öffentlich. 
 

Ab Punkt 6 - 7 wurde gemäß Art. 52 Abs. 2 GO die Öffentlichkeit ausgeschlossen. 
 
 
 
Öffentliche Sitzung: 
 
 1 . Berichterstattung 
  
 1.1 . Vorstellung der im Bundesprogramm eingereichten Projektskizze für den Ersatz-

neubau des Hallenbads 
  
 2 . Vorstellung und Beratung zum „Rahmenplan Bahnhofstraße“ 
  
 3 . Bauanträge, Vorbescheidsanträge, Voranfragen 
  
 3.1 . Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern (14 

Wohneinheiten) mit Tiefgarage und Stellplätzen auf dem Grundstück Fl. Nr. 69/0 
der Gem. Reinhartshausen, Hattenbergstr. 2 und 2 a 

  
 3.2 . Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses (6 WE) mit Tiefgarage und 

Stellplätzen auf dem Grundstück Fl. Nr. 554/4 der Gem. Bobingen, Hochfeldstr. 6 
  
 4 . Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans zur Ansiedlung eines Gewerbebe-

triebs auf den Grundstücken Fl. Nr. 3818/4, /27, / 33, /38, /49, /62 und /63 der 
Gem. Bobingen, Nähe Max-Fischer-.Straße (IWB-Gelände) 

  
 5 . Wünsche und Anfragen 
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Erster Bürgermeister Klaus Förster eröffnet die Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses und 
stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Gegen Form und Inhalt der Ladung werden keine Einwände erhoben. 
 
 

Öffentliche Sitzung: 
 

TOP  1 Berichterstattung 

 

StR’in Müller-Weigand ist während der Abstimmung nicht anwesend. 
 
 
Der Vorsitzende schlägt vor, in der Schwabenstraße ein Halteverbot zu errichten, davon 
ausgenommen ist die Fläche vor dem Supermarkt. 
 
StR Gschwilm fragt nach, ob man sich zu dem Thema Anwohnerparkausweise Gedanken 
gemacht hat. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass dies der Fall ist. Er ist allerdings der Auffassung, dass man 
es fürs Erste mit dem Halteverbot versuchen sollte und erst, wenn das nicht zum gewünsch-
ten Ergebnis führt kann man weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Eine Option wäre 
dann z.B. eine Markierung der Parkplätze, die Größe sollte hier ausreichend für PKWs aber 
zu klein für Transporter und größeres sein. Somit ist nicht mehr alles durch LKWs zugeparkt. 
Auch mit der Feuerwehr ist er dazu bereits im Gespräch. 
 
StR Dr. Bergmann bittet für die Zukunft um eine klare Linie zur Behandlung solcher Anlie-
gen. Er regt an, dass entweder alle Halteverbote in den Bauausschuss kommen oder aber, 
dass dies alleine von der Verwaltung zu entscheiden ist. 
 
Der Vorsitzende erwidert, er möchte künftig alle Halteverbote im Bauausschuss behandeln. 
Nur bei Gefahr im Verzug wird, aufgrund der schnelleren Umsetzung, von der Verwaltung 
entschieden. 
 
 

Beschluss: 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt die Errichtung eines Halteverbots in 
der Schwabenstraße mit Ausnahme der Fläche vor dem Supermarkt. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
  Ja-Stimmen:  10 
  Nein-Stimmen: 0 
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TOP  1.1 Vorstellung der im Bundesprogramm eingereichten Projektskizze für 
den Ersatzneubau des Hallenbads 

 

 
Sachverhalt 
In der Stadtratssitzung vom 25.07.2023 wurde beschlossen, dass die Stadt Bobingen sich 
mit dem Projekt „Ersatzneubau des Hallenbades Bobingen“ um die Förderung aus dem Pro-
gramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ 
bewirbt. 
 
Die entsprechende Bewerbung wurde gemäß den Programmrichtlinien als sog. Projektskizze 
durch die Verwaltung mit Unterstützung der 2521 Hallenbäder GmbH erarbeitet und beim 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung fristgerecht zum 15.09.2023 digital eingereicht. 
 
Im Oktober und November 2023 erfolgt nun die Sichtung und Vorprüfung der eingereichten 
Projektskizzen durch den Zuwendungsgeber. Der Beschluss über die zur Antragstellung vor-
zusehenden Projekte durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags ist laut 
Projektaufruf voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 angekündigt. 
 
Anhand beiliegender Präsentation werden die wesentlichen Inhalte der Projektskizze vorge-
stellt. 
 
Die Verwaltung wurde zudem vom Stadtrat beauftragt, weitere Fördermöglichkeiten zu prü-
fen. Neben der im Raum stehenden Förderung des Landkreises, für welche jedoch bisher 
keine verbindliche Zusage zum Projekt vorliegt, könnte eventuell eine zusätzliche Förderung 
aus dem KfW-Programm 499 „Klimafreundlicher Neubau Nichtwohngebäude – Kommunen“ 
möglich sein. 
 
Legt man eine förderfähige Nettogrundfläche von 2.400 m² zugrunde, so wäre ggf. aus dem 
KfW-Programm 499 ein Zuschuss von rund 900.000 € möglich. Die technischen Anforderun-
gen aus dem KfW-Programm decken sich im Wesentlichen mit den Vorgaben aus dem Bun-
desprogramm und sollten demnach voraussichtlich erfüllt werden können. Eine verbindliche 
Aussage über den Zuschuss kann jedoch abschließend erst getroffen werden, wenn die Pro-
jektplanung mit einer größeren Detailschärfe vorliegt. 
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
 
Herr Thierbach trägt den Sachverhalt vor. 
 
Der Vorsitzende erwähnt dass dies nur die Bewerbung für den Förderantrag ist. Falls der 
Antrag bewilligt wird, wird eine Entscheidung im Stadtrat beraten. 
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TOP  2 Vorstellung und Beratung zum „Rahmenplan Bahnhofstraße“ 

 

StR’in Müller-Weigand erscheint zur Sitzung. 
 
Sachverhalt: 
Im Sommer und Herbst 2021 wurde das Projekt eines Ärztehauses auf dem südlichen Rat-
hausplatz sowohl von politischer Seite als auch von privaten Initiatoren in die Stadtplanung 
eingebracht. In der Folge wurde das Projekt mehrfach in Bauausschuss- und Stadtratssit-
zungen beraten. In etwa zeitgleich wurden Bauvoranfragen (bzw. in der Folge auch Bauan-
träge) für ein Neubauvorhaben an der Bahnhofstraße 11 vorgelegt. Letztendlich waren unter 
anderem die kontroversen Beratungen zum BV Bahnhofstraße 11 Auslöser für den vom 
Landratsamt Augsburg vorgeschlagenen „Rahmenplan Bahnhofstraße“, über den heute zu 
beraten ist. 
 
Sachstand Ärztehaus 
Für das Ärztehaus liegt aktuell keine neue Planung und auch noch kein Bauantrag vor; siehe 
hierzu die bisherigen Behandlungen in Bauausschuss- und Stadtratssitzungen sowie den 
Rahmenplanentwurf „Südlicher Rathausplatz“ (Büro Dragomir, Planstand 22.11.2022 in Ver-
bindung mit der Stellplatzbilanzierung, Stand 24.01.2023). 
 
Sachstand BV Bahnhofstraße 11 
Zur Entwicklung und zum Sachstand Bahnhofstraße 11 wurde vieles in der Sitzungsvorlage 
vom Bauausschuss am 18.07.2023 nochmals ausführlich erläutert. Auf die Ausführungen 
vom 18.07.2023, insb. Absätze 3 bis 12, wird verwiesen. 
 
Ausgangslage Bebauungsplan in Bezug auf BV Bahnhofstraße 11; Notwendigkeit ei-
nes Rahmenplans  
Beide Vorhaben, Ärztehaus und BV Bahnhofstraße 11, befinden sich im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 48 „Zentrum“ der Stadt Bobingen. Es zeichnete sich bereits zu Be-
ginn der Planungen beider BVs ab, dass teils erhebliche Ausnahmen und Befreiungen vom 
Bebauungsplan erforderlich würden. Für das BV Ärztehaus liegt bisher kein Bauantrag vor, 
welcher die erforderlichen Befreiungen und die hierfür notwendigen städtebaulichen Begrün-
dungen aufführt. Insofern kann hierzu heute wenig Konkretes gesagt werden. 
 
 
Für das BV Bahnhofstraße 11 wurden Bauanträge und Voranfragen vorgelegt, die den Fest-
setzungen des B-Planes teils erheblich widersprechen. Das Bauamt wies auf diese Proble-
matik mehrfach hin. Ebenso signalisierte das Landratsamt Augsburg bei Gesprächen mit 
dem Antragsteller, dass eine Genehmigung aufgrund der Widersprüche zum Bebauungs-
plans so nicht möglich sei. Die sukzessive vom Bauherren vorgenommen Planungsänderun-
gen reduzierten dieses Problem nur unwesentlich. In Bauausschusssitzungen wurde darüber 
wiederholt berichtet. Sowohl die Verwaltung als auch der Kreisbaumeister suchten mittels 
Bauberatungsskizzen nach Lösungen. Zudem entwickelte das ISEK-Büro „Dragomir Stadt-
planer“ in einem Plan zum südlichen Rathausplatz Vorschläge für eine Bebauung des 
Grundstücks Bahnhofstraße 11. Der Kreisbaumeister empfahl dem Bauherrn bei einem Ge-
spräch im Oktober 2022, als Alternative zu seinen bisherigen Konzepten, einen winkelförmi-
gen Baukörper zu planen („gedrehter Winkel“). Dieser sollte sich zur Bahnhofstraße hin mit 
einem kleinen Plätzchen mit einer Baumgruppe öffnen. Dieses Plätzchen wäre der „Auftakt“ 
für die im Bebauungsplan enthaltene Wegeverbindung Richtung Rathaus. Dieses Konzept 
wurde dann auch in den Plan des ISEK-Büros für den südlichen Rathausplatz übernommen, 
über den man in der Bauausschusssitzung am 08.11.2022 beraten hat („Rahmenplan südli-
cher Rathausplatz“)  
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Der Antragsteller hat im Januar 2023 einen neuen Bauantrag beim Landratsamt Augsburg 
eingereicht. Allerdings ist der Antragsteller dabei nicht auf die vom Kreisbaumeister empfoh-
lene Alternative eingegangen, was zu Irritationen beim Landratsamt führte. Darüber hatte 
das Bauamt in der Bauausschusssitzung am 09.03.2023 informiert. Der Bauausschuss hatte 
sich dahingehend ausgesprochen, dass man zur Lösung der Situation nochmals mit dem 
Landratsamt/Kreisbaumeister sprechen solle. Zudem wurde es damals als sinnvoll erachtet, 
den Bauantrag für das Ärztehaus abzuwarten, um möglichst beide Bauvorhaben und die Art 
und die Anzahl der jeweils notwendigen Befreiungen miteinander abzustimmen (vgl. Bericht 
im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 09.03.2023). 
 
Vorschlag für einen städtebaulichen Rahmenplan seitens des Landratsamtes Augs-
burg im April 2023 
Schließlich lud das Landratsamt im April 2023 zu einer Besprechung ein; Teilnehmer waren 
der Antragsteller, dessen Planer und dessen Rechtsanwalt, Kreisbaumeister Schwindling 
und weitere Vertreter des Landratsamtes, Bürgermeister Förster, Herr Schöler, Herr Thier-
bach. Das Landratsamt schlug bei dieser Besprechung vor, die o.g. Alternativplanung „ge-
drehter Winkel“ weiterzuverfolgen. Bezüglich der erforderlichen Befreiungen beim Ärztehaus 
und beim Bauvorhaben Bahnhofstraße 11 schlug das Landratsamt folgende Vorgehenswei-
se vor:  

 Entwicklung einer städtebaulichen Rahmenplanung für die Bahnhofstraße 
durch die Stadt Bobingen, zur Klärung der aktuell angedachten bzw. von der 
Stadt Bobingen wohl gewünschten städtebaulichen Entwicklung (abweichend 
vom Bebauungsplan) 

 Hieran sollen sich dann auch die aktuell gegenständlichen Vorhaben (Ärztehaus, 
Bahnhofstr. 11) orientieren bzw. die Überlegungen zu den Vorhaben sollen ggf. in 
das Konzept einfließen. Auch wenn eine entsprechende städtebauliche Planung 
rechtlich nicht verbindlich sei, könnten zumindest entsprechende Befreiungen im 
Vorgriff auf eine dann anschließende Änderung/Aufstellung des/eines Bebauungs-
plans erteilt werden (Anm.: eine rechtliche Prüfung dieses Vorschlags durch den 
Baujuristen des Landratsamtes fand noch nicht statt). 
 

 Der Rahmenplan soll damit sozusagen die städtebauliche Begründung für die Ge-
nehmigung der weitgehenden Befreiungen und Ausnahmen darstellen. 

 
Daraufhin reichte die Antragstellerin Ende April 2023 eine neue Bauvoranfrage und am 
05.07.2023 einen Antrag auf Vorbescheid mit dieser Alternativplanung ein. Diese Planung ist 
nun der Ausgangspunkt für die Entwicklung des „Rahmenplans Bahnhofstraße“. Ebenfalls 
berücksichtigt wurde der Bauantrag für das Grundstück Bahnhofstraße 15 (Bauantrag für 
den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern; siehe hierzu Behandlung im Ferienausschuss 
am 17.08.2023) sowie der städtebauliche Entwurf für das Ärztehaus, so wie er laut den Pla-
nungen von 2022 bekannt ist. 
 
Rahmenplanentwurf Stand 10.10.2023 
Die Stadtplaner des Büros Dragomir haben nun - ausgehend von den Bauvoranfragen und 
Bauanträgen für Bahnhofstraße 11, Bahnhofstraße 15 und Ärztehaus - den Rahmenplan als 
Entwurf ausgearbeitet und stellen diesen heute zur Diskussion vor. Letztendlich geht es da-
rum, dass die Stadt Bobingen darstellt, dass Nachverdichtungen mit großen und hohen Ge-
bäudevolumen, wie das BV Bahnhofstraße 11 und die Bahnhofstraße 15, künftig auch auf 
anderen Grundstücken entlang der der Bahnhofstraße zugelassen werden wollen. Der Rah-
menplan soll städtebaulich klären, ob und wie sich derartige Gebäudevolumen verträglich 
einfügen und wie eine städtebauliche Entwicklung ohne bodenrechtliche Spannungen auch 
künftig gesichert bleibt. Auf der Basis des Rahmenplans und mit dessen städtebaulicher Be-
gründung, könnte bei Bedarf dann ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Auch ein sektora-
ler Bebauungsplan zur Wohnraumversorgung1 wäre in Teilen denkbar. 

                                                
1 vgl. § 9 Abs. 2 d Baugesetzbuch (BauGB). 
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(Hinweis: da sich in den Planzeichnungen die städtebaulichen Entwicklungen „10 bis 15 Jah-
re“ und „15 bis 30 Jahre“ überlagern, ist eine Erläuterung in der Sitzung erforderlich; daher 
werden die Pläne in der Sitzung vorgestellt und erst im Nachgang verteilt/veröffentlicht) 
 
Um Beratung wird gebeten. 
 
 
Herr Birgel und Frau Engelbach (Dragomir Stadtplanung) stellen anhand der Präsentation 
den Rahmenplan vor und beantworten im Anschluss die Fragen hierzu. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für die Präsentation. 
 
Herr Thierbach erläutert, dass der Auslöser für den Rahmenplan die Bauanträge für die 
Nummer 11 und 15 an der Bahnhofstraße waren. Hier ist die Verwaltung der Ansicht, die 
Firsthöhe sollte für ein einheitliches Bild angepasst werden. Des Weiteren vertritt die Verwal-
tung die Meinung, nach Norden, zur Jahnhalle hin, dreigeschossige Fassadenhöhen festzu-
legen, die viergeschossige Wandhöhe sei abzulehnen, das vierte Geschoss müsse als Pent-
haus zurückgesetzt werden. Dies ist zudem als Kompromiss in Bezug auf die Abstandsflä-
che zu sehen, die ja die Stadt auf ihr Grundstück übernehmen müsse. Vier Geschosse sind 
hier auch bezüglich der Abstandsfläche zu massiv. Auch sollten im vorderen Bereich (direkt 
an der Straße) möglichst keine Wohnräume untergebracht werden. Hier bevorzugt man Bü-
ros oder sogar eine städtische Nutzung in geeigneter Form. Der Parkplatz an der Jahnhalle 
muss unbedingt erhalten bleiben, da hier die Stellplätze für die Jahnhalle im Bauantrag situ-
iert sind. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich und weist darauf hin, dass eine städtische Nutzung hier bis-
her eine Idee war und nicht vorgesehen ist. 
 
StR Leiter bedankt sich beim Büro Dragomir für die Ausarbeitung der Rahmenplanung und 
erwähnt dass eine solche schon herbeigesehnt wurde. Er hat sich in dieser Sache mit seiner 
Fraktion abgesprochen, sie empfinden dies als eine gute Alternative zu einem Bebauungs-
plan. Des Weiteren befürwortet er die ganzheitliche Planung der Bahnhofstraße. Ein zügiges 
Vorgehen ist hier zu begrüßen. Er fragt nach, wann die Festlegung der Grünstreifen erfolgen 
soll, welche sich im Privatbesitz befinden. 
 
Der Vorsitzende erwidert, die Festlegung erfolgt, wenn neu gebaut wird. 
 
Herr Birgel (Dragomir Stadtplanung) führt ebenfalls aus, dass in der südlichen Bahnhofstra-
ße dann mit einer durchgängigen begrünten Vorgartenzone begonnen werden soll, wenn 
neu gebaut würde. Die jetzt schon bestehenden Vorgartenzonen sollten aber erhalten blei-
ben. Frau Engelbach (Dragomir Stadtplanung) ergänzt, dass der aktuelle Bestand viele 
Stellplätze aufweist, dies ist optisch nicht ideal und soll künftig vermieden werden. 
 
StR Dr. Bergmann schließt sich seinen Vorrednern an und erwähnt, dass er sich wünscht, 
bei der Planung die begrünte Nord-/Süd-Sichtachse auf das Rathaus festzulegen und gege-
benenfalls vorzuschreiben. Er fragt wie man das umsetzen kann. 
 
Herr Birgel (Dragomir Stadtplanung) teilt mit, dass man dies umfangreich besprochen hat 
und zu dem Ergebnis gekommen ist eine leichte Schräge festzulegen um den Blick Richtung 
Rathaus zu schaffen. Die Schräge orientiert sich dabei am Ärztehaus. Dies ergibt eine sau-
bere und klare Ansicht. 
 
StR Vogel stellt die Frage, wie bindend die Planungen im Rahmenplan sind. 
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Herr Schöler erläutert, dass ein Rahmenplan nicht bindend ist, damit aber eine städtebauli-
che Begründung geschaffen wird die man immer berücksichtigen müsste und an die der 
Stadtrat sich auch gebunden fühlen sollte. Auf der Grundlage einer Rahmenplanung könnte, 
falls erforderlich, dann auch ein Bebauungsplan aufgebaut werden. 
 
Der Vorsitzende erklärt ergänzend, wenn man sich für einen Rahmenplan entscheidet, dann 
legt man eine klare Linie für die Zukunft fest. Hierzu sei das Stichwort „Selbstbindung“ zu 
nennen. 
 
StR Vogel möchte ferner wissen, wie diesbezüglich der zeitliche Rahmen aussieht. 
Er stellt die Frage, ob man sofort genehmigen kann. 
 
 
 
 
 
Herr Thierbach erklärt, dass das Landratsamt in Aussicht gestellt hat, die Genehmigung nun 
auf der Grundlage der Rahmenplanung erteilen zu können. Man muss sich aber klar darüber 
sein, wenn man hier jetzt größere Gebäude genehmigt, dann muss man auch konsequent 
die folgenden Gebäude in dieser Bauhöhe genehmigen. Auch in dieser Hinsicht besteht 
dann eine Selbstbindung. Die einzige Alternative zum Rahmenplan wäre sonst ein Bebau-
ungsplan. 
 
 

 
 
 

Beschluss: 
Die vorgestellte Rahmenplanung wird der weiteren städtebaulichen Entwicklung der Bahn-
hofstraße zugrunde gelegt und kann zukünftig zur Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens von Bauvorhaben im Umgriff des Plangebiets angewendet werden. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
  Ja-Stimmen:  11 
  Nein-Stimmen: 0 
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TOP  3 Bauanträge, Vorbescheidsanträge, Voranfragen 

 
 
 
 
 

TOP  3.1 Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern 
(14 Wohneinheiten) mit Tiefgarage und Stellplätzen auf dem Grund-
stück Fl. Nr. 69/0 der Gem. Reinhartshausen, Hattenbergstr. 2 und 2 a 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Bauherren beabsichtigen die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern (12 Wohneinhei-
ten) mit Tiefgarage und Stellplätzen auf dem Grundstück Fl. Nr. 69 der Gem. Reinhartshau-
sen, Hattenbergstr. 2.  
 
Die bestehenden baulichen Anlagen auf dem Grundstück sollen vollständig abgebrochen 
werden. Vorgesehen sind stattdessen zwei Mehrfamilienhäuser mit Grundflächen von ca. 
23,99 m auf 11,49 m mit einem mittigen Quergiebel (Haus A) bzw. ca. 15,99 auf 12,49 m 
(Haus B). Beide Häusern sollen nach Süden mit Terrassen, Balkonen und Zwerchgiebel 
ausgestattet werden. 
Im Osten des Grundstücks soll die Zu-/Abfahrt zur Tiefgarage erfolgen, welche sich unter-
halb der Gebäude und nach Süden erstreckt. Zwischen den Gebäuden soll die Zufahrt zu 
den oberirdischen Stellplätzen erfolgen, welche ebenfalls im Süden des Grundstücks liegen.  
Das Gebäude A hat im Norden eine Wandhöhe von ca. 6,30 m und im Süden, aufgrund des 
fallenden Geländes, eine Wandhöhe von ca. 7,15 m. Vorgesehen ist ein Satteldach mit ca. 
45° Dachneigung (keine Angabe im Plan). Die Firsthöhe beträgt ca. 12,70 m. Das Gebäude 
B hat im Norden eine Wandhöhe von ca. 6,30 m, im Süden eine Wandhöhe von ca. 6,60 m. 
Die Firsthöhe beträgt ebenfalls ca. 12,70 m. Vorgesehen sind jeweils drei Geschosse wovon 
das dritte Geschoss im Dach liegt. Zwischen den Gebäuden soll ein Abstand von lediglich 
7,40 m eingehalten werden.  
 
Im Rahmen eines Antrags auf Vorbescheids baten die Bauherren um Klärung folgender Fra-
gen: 

 Grundsätzliche Realisierbarkeit 

 Nutzungszahlen 

 Dachform und Dachneigung 

bzw. 

 Wird den geplanten Nutzungszahlen zugestimmt? 

 Wird einer Abweichung von den Abstandsflächen zugestimmt (Überlappung)? 
 
Auch auf Nachfrage des Landratsamtes Augsburg wurden die Fragen nicht so konkretisiert, 
dass diese Gegenstände eines Antrags auf Vorbescheid sein können. Das Landratsamt hat 
daher die Fragen wie folgt ausgelegt und der Stadt Bobingen mit der Bitte um Stellungnahme 
vorgelegt: 
 

 Fügt sich das Bauvorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung ein – ist es 

bauplanungsrechtlich zulässig? 

 Wird einer Überlappung der Abstandsfläche zugestimmt? 
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Fazit: 
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das Vorhaben hinsichtlich des Maßes der baulichen Nut-
zung, hier aufgrund der Geschossigkeit, nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein. 
Das gemeindliche Einvernehmen kann/sollte daher nicht erteilt werden.  
Der beantragten Abweichung von der städt. Abstandsflächensatzung sollte nicht zugestimmt 
werden.  
 
Stellungnahme 
Das Vorhaben liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils ohne Bebauungs-
plan. Die planungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich daher nach §§ 29, 34 Baugesetzbuch 
(BauGB). Das Vorhaben müsste sich hiernach hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung 
in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.2 
Bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung ist auf die von außen wahrnehmbare Erschei-
nung des Gebäudes im Verhältnis zu seiner Umgebungsbebauung abzustellen, wobei vor-
rangig diejenigen Maßkriterien wesentlich sind, in denen die prägende Wirkung besonders 
zum Ausdruck kommt. Dazu zählen die Länge und Breite der Grundfläche, die Geschosszahl 
und die Höhe der Gebäude; bei der offenen Bebauung zusätzlich auch ihr Verhältnis zur 
umgebenden Freifläche.3 Ein Vorhaben fügt sich nach dem Maß der baulichen Nutzung da-
her in die Eigenart der näheren Umgebung ein, wenn es dort Referenzobjekte gibt, die bei 
einer wertenden Gesamtbetrachtung von Grundfläche, Geschosszahl und Höhe, bei offener 
Bebauung auch nach dem Verhältnis zur Freifläche, vergleichbar sind. 
 
Entgegen der Bauvorlagenverordnung haben der Bauherr bzw. dessen Planer keine Anga-
ben zu den umliegenden Grundstücken bzw. Gebäuden gemacht. Eine Beurteilung findet 
insoweit nur nach den eigenen städt. Recherchen statt. Die Bebauung der näheren Umge-
bung ist sehr heterogen. Es finden sich kleinere I+D-(Einfamilien-)Häuser, ebenso wie (Zwei-
/Mehrfamilien-) Häuser mit einer II+D-Bebauung ebenso wie landwirtschaftliche Hofstellen. 
Die Firsthöhen liegen hier jedoch z. T. deutlich unterhalb der geplanten Firsthöhe von 12,70 
m. Lediglich das Objekt „Von-Lotzbeck-Str. 1“ wäre hinsichtlich der Grundflächen und Höhen 
vergleichbar. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um ein (reines) Wohngebäude, sondern 
auch um z. T. landwirtschaftliche/gewerbliche Gebäudeteile. Die Wandhöhe beträgt aufgrund 
des Gefälles zwischen 6,20 m und 7,70 m, die Firsthöhe zwischen 11,80 m und 13,20 m.  
 
 
Lt. Stellungnahme des Kreisbaumeisters zu einer früheren Anfrage muss die Bebauung hin-
sichtlich der Traufhöhe zweigeschossig sein (II+D) wobei ein 3. Geschoss im Dachraum ei-
nes ausgebauten Satteldachs liegen kann, welches aber kein Vollgeschoss sein darf. Zu-
mindest letzteres erscheint, nicht zuletzt auch aufgrund des Quergiebels bzw. der Zwerch-
giebel, bereits fraglich. Ein auch von Landratsamt geforderter Nachweis wurde bisher – so-
weit ersichtlich - nicht vorgelegt.  
Nach Auffassung der Verwaltung kommt es jedoch auf die Frage der „Feinheiten der Vollge-
schossberechnung“ nicht an. Maßgebend ist auf die nach außen wahrnehmbaren Maßstabs-
faktoren abzustellen. Hier wirkt das Gebäude jedoch aufgrund des Quergiebels bzw. der 
Zwerchgiebel im Vergleich zur vorhandenen II+D Bebauung deutlich massiver und wird in-
soweit als dreigeschossig gegenüber der sonst „zweigeschossigen“ Bebauung wahrgenom-
men. Im Ergebnis wird die geplante Bebauung, aufgrund des Quergiebels und der Zwerch-
giebel, hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung kritisch gesehen. 
Die geplante Bebauung führt, insbesondere auch aufgrund der geplanten Tiefgarage zu ei-
ner sehr starken Überbauung des Grundstücks. Die vom Planer insoweit angegebene GRZ II 
von 0,5 ist aus Sicht der Verwaltung falsch. Diese liegt vielmehr bei ca. 0,8. In der Umge-
bung werden jedoch z. T. ähnlich hohe Werte erreicht. Dies z. T. aufgrund der sehr kleinen 
Grundstücke bzw. aufgrund der großen befestigten Hofflächen der landwirtschaftlichen Hof-
stellen.  

                                                
2 § 34 Abs. 1 BauGB. 
3 Söfker/Hellriegel in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautberger, BauGB, Stand: Mai 2023, Rd. Nr. 40 zu § 34. 



37. Bau-, Planungs- und Umweltausschusssitzung, 10.10.2023 Seite 11 
_________________________________________________________________________ 

 

 
Für die geplante Bebauung wäre eine Abweichung von den Abstandsflächen erforderlich. 
Nach den Berechnungen des Planers wäre zwischen den Gebäuden ein Abstand von ca. 
14,90 m bzw. 13,70 m (Haus A 0,5 H auf Giebelseite im Osten) notwendig. Lt. Planung soll 
lediglich ein Abstand von ca. 7,40 m eingehalten werden. D. h., dass selbst das von der 
Bayerischen Bauordnung vorgesehene Maß H von 0,4 (entspricht ca. 9,90 m) nicht eingehal-
ten werden würde. Aus Sicht der Verwaltung sollte einer Abweichung der städt. Abstandsflä-
chensatzung nicht zugestimmt werden. Intension der Abstandsflächensatzung war gerade 
die Wohnqualität durch entsprechend Abstandsflächenvorgaben zu verbessern bzw. zu er-
halten. Dieses Ziel würde durch die hier beantragte Abweichung unterlaufen werden. Doch 
gerade in den Ortsteilen sollte die grundsätzlich aufgelockerte Bebauung beibehalten wer-
den. Auch wenn die Stadt einer Nachverdichtung grundsätzlich positiv gegenübersteht, so 
muss diese doch im gesetzlichen Rahmen und ggf. durch entsprechenden Planungen der 
Stadt Bobingen (Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen) erfolgen. 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird das Maß der baulichen Nutzung, hier insbesondere aufgrund 
der geplanten Quer-/Zwerchgiebel (wahrnehmbares 3. Geschoss) kritisch gesehen. Es fügt 
sich insoweit nicht mehr in die Eigenart der näheren Umgebung ein.  
Einer Abweichung von der städt. Abstandsflächensatzung sollte nicht zugestimmt werden. 
 
 
Herr Schöler stellt den Sachverhalt vor. 
 
StR Vogl empfindet das Bauvorhaben insgesamt als stimmig. Auch die Abstandsfläche sei 
seiner Meinung nach vertretbar. Auf Street View wird das seiner Ansicht nach auch noch-
mals deutlich. Die Sitzungsvorlage ist ihm zu streng formuliert. Er fragt nach, ob das Bauvor-
haben schon mal im Bauausschuss behandelt wurde. 
 
Der Vorsitzende verneint dies. Und führt weiter aus, dass hierzu vom Landratsamt noch 
Angaben gefehlt haben. 
 
Herr Schöler erläutert, dass der Kreisbaumeister das Vorhaben in dieser Form abgelehnt 
hat. Er zeigt zum Vergleich, anhand von Street View, einige Bestandsgebäude. Diese sind 
jeweils maximal in zweigeschossiger Bauweise (+Dach) errichtet, die Bauhöhe ist aber nied-
riger als bei diesem Antrag. Durch die Ausrichtung entsteht bei dem geplanten Gebäude im 
Süden eher der Eindruck eines dreigeschossigen Bauwerks. Er ist der Ansicht, dass die 
Wohnqualität sich insgesamt verschlechtern würde, wenn die Abstandsflächensatzung nicht 
eingehalten wird. Dies ist vor allem im ländlichen Bereich nicht wünschenswert. 
 
StR Leiter stellt fest, dass der Abstand zwingend eingehalten werden muss. Er weist darauf 
hin, dass man den vorgeschriebenen Abstand möglicherweise einhalten kann indem man die 
Ausrichtung ändert. In Bezug auf die Höhe kann man flexibler sein. 
 
 
 

Beschluss: 

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, dass das gemeindliche Einver-
nehmen zu den vorgestellten Höhen in Aussicht gestellt wird, Abweichungen der Ab-
standsflächen wird nicht zugestimmt. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
  Ja-Stimmen:  11 
  Nein-Stimmen: 0 
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TOP  3.2 Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses (6 WE) mit Tiefga-
rage und Stellplätzen auf dem Grundstück Fl. Nr. 554/4 der Gem. 
Bobingen, Hochfeldstr. 6 

 

 

StR Leiter ist zu diesem TOP nicht anwesend. 
 
Sachverhalt: 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat sich zuletzt in seiner Sitzung am 17.11.2022 
mit der Bebauung des Grundstücks Fl. Nr. 554/4 der Gem. Bobingen, Hochfeldstr. 6 befasst. 
Zum damaligen Bauantrag zum Neubau eines Mehrfamilienhauses (6 Wohneinheiten) mit 
Tiefgarage und Stellplätzen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
In diesem Verfahren wurden jedoch seitens des Kreisbaumeister grundsätzliche städtebauli-
che Bedenken gegen das Vorhaben vorgebracht. Hierzu heißt es in seiner Stellungnahme 
vom 14.11.2022 (am 27.12.2022 in die Expertenauskunft eingestellt):  
„… Aus städtebaulicher Sicht bestehen grundsätzliche städtebauliche Bedenken hinsicht-
lich der avisierten vollen Dreigeschossigkeit.  
Das auf der gegenüberliegenden Straßenseite errichtete Gebäude (Telekommunikationsan-
lage) weist zwar in Bezug auf die Wandhöhe ebenfalls annähernd drei Geschosse auf, es 
handelt sich hier aber ebenso wenig um eine Wohnbebauung wie das weiter östlich liegende 
höhere Kirchenschiff. Ansonsten wird der Straßenzug primär von zweigeschossigen Gebäu-
den mit ggf. ausgebauten Dachräumen geprägt. Dabei dürfte es sich in den wenigsten Fällen 
um Vollgeschosse handeln. 
Mit einem ausgebauten DG als VG bestünde aus städtebaulicher Sicht noch Einverständnis. 
Ansonsten besteht m. E. kein „Einfügen“ in die Eigenart der näheren Umgebung. Das betrifft 
dem Grunde nach wohl auch die GRZ II.“ 
 
Wohl hieraufhin hat die Bauherrin neue Antragsunterlagen eingereicht. Diese sehen weiter-
hin die Errichtung eines Mehrfamilienhauses (6 WE) mit Tiefgarage und Stellplätzen vor. 
Gegenüber der ursprünglichen Planung handelt es sich nunmehr jedoch nicht mehr um ein 
dreigeschossiges Flachdachgebäude, sondern um ein Gebäude mit einem Krüppelwalm-
dach, in dem das 3. Geschoss untergebracht ist. Dieses hat, nach Süden und Norden jeweils 
Quergiebel mit Satteldach; einerseits für das Treppenhaus im Norden und anderseits zur 
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum im Süden. 
 
Durch die geänderte Dachform hat das Vorhaben nunmehr eine Wandhöhe von 7,31 m 
(bzw. im Bereich der Hauptgiebel von 9,29). Im Bereich des Zwerch- bzw. Quergiebels be-
trägt die Wandhöhe ca. 8,92 m. Der Hauptfirst hat eine Höhe von 12,42 m, die Nebenfirste 
eine Höhe von ca. 11,09 m. 
 
Fazit: 
Aus Sicht der Verwaltung wird auch das geänderte Vorhaben hinsichtlich des Maßes der 
baulichen Nutzung kritisch gesehen. Da der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss jedoch 
zuletzt bereits das gemeindliche Einvernehmen zu einem III-Fachdachbau erteilt hatte, bittet 
die Verwaltung und Beratung und Beschlussfassung. 
 
 
Stellungnahme 
Das Vorhaben liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils ohne Bebauungs-
plan. Seine planungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich daher nach §§ 29, 34 BauGB. Da im 
Wesentlichen der Dachaufbau geändert wurde soll vorliegenden planungsrechtlich schwer-
punktmäßig nur noch auf diesen eingegangen werden. 
Mit den angegebenen Wandhöhen überschreitet das Vorhaben die nach Auffassung der 
Verwaltung weiterhin maßgebliche Bebauung.  
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Insoweit kann lediglich noch das Vorhaben „Hochfeldstraße 2“ als „Referenzobjekt“ gesehen 
werden. Dieses hat jedoch lediglich eine Wandhöhe von 6,10 m. Auch die Fristhöhe von 
12,42 m überschreitet die Firsthöhe des Referenzgebäudes „Hochfeldstr. 2“ noch um ca. 
0,50 m. Auch wirkt das Gebäude durch den ca. 11 m breiten und 8,92 m bzw. 11,09 m ho-
hen Zwerchgiebel und im Süden (Hausbreite ca. 18,25 m) weiterhin eher wie ein III-Gebäude 
als ein II+D-Gebäude. Die auch früher gegen das Vorhaben vorgebrachten Bedenken hin-
sichtlich des Maßes der baulichen Nutzung werden seitens der Verwaltung grundsätzlich 
weiterhin aufrechterhalten.  
 
In seiner Stellungnahme vom 13.09.2023 hat sich der Kreisbaumeister zum Vorhaben wie 
folgt geäußert: 
„… Ich gehe davon aus, dass sich die Anforderung einer Stellungnahme (nur noch) auf das 
jetzt geplante Krüppelwalmdach bezieht.  
Mir gefällt diese Dachform zwar gar nicht, sie resultiert aber wohl auf der Notwendigkeit Art. 
6 BayBO einhalten zu müssen.  
Unter dieser Prämisse besteht aus städtebaulicher Sicht Einverständnis mit der Planung. …“ 
 
 
bauordnungsrechtliche Hinweise 
Stellplätze: 
Die lt. Planer erforderlichen 15 Stellplätze (6 Whg. á 2 Stellplätze + 20 % Besucherstellplät-
ze) werden durch sechs oberirdische und neun Tiefgargenstellplätze nachgewiesen.  
In der Tiefgarage bzw. den Kellerabteilen werden (ohne Vermaßungen oder nähere Anga-
ben) 12 Fahrrad-Abstellplätze dargestellt. Diese wären entsprechend der Stellplatzsatzung 
auszubilden. An der entsprechenden Nutzung der Kellerabteile bestehen Zweifel, doch sind 
diese rechtlich, soweit die Stellplätze entsprechend der Satzung hergestellt werden, anzu-
rechnen.  
 
 
 
Abstandsflächen: 
Die nach der Bayerischen Bauordnung i. V. m. der Abstandsflächensatzung der Stadt Bobin-
gen erforderlichen Abstandsflächen sind nachzuweisen. 
 
Kinderspielplatz 
Der Kinderspielplatz sollte in den Plänen dargestellt oder zumindest textlich beschrieben 
werden (Größe, Ausstattung). 
 
 
Herr Schöler stellt den Sachverhalt vor und weist darauf hin, dass es zu diesem Bauvorha-
ben in der Vergangenheit schon einmal eine Ortsbegehung gegeben hat. 
 
  
 

Beschluss: 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt das gemeindliche Einvernehmen. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
  Ja-Stimmen:  10 
  Nein-Stimmen: 0 
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TOP  4 Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans zur Ansiedlung eines 
Gewerbebetriebs auf den Grundstücken Fl. Nr. 3818/4, /27, / 33, /38, 
/49, /62 und /63 der Gem. Bobingen, Nähe Max-Fischer-.Straße (IWB-
Gelände) 

 

StR Leiter ist zu diesem TOP nicht anwesend. 
 
Sachverhalt: 
Die Industriepark Werk Bobingen GmbH & Co. KG (IWB) ist an die Stadt Bobingen mit dem 
Wunsch zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für Teilbereiche des IWB-Geländes an der 
Max-Fischer-Straße herangetreten. Hintergrund ist die mögliche Ansiedlung eines größeren 
Gewerbebetriebes in diesem Bereich.  
 
Nach Aussage des Landratsamtes Augsburg wäre die geplante Bebauung derzeit, aufgrund 
der Größe der Grundfläche des Vorhabens, nicht genehmigungsfähig. Das Vorhaben liegt 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils. Es würde sich aber hinsichtlich der 
geplanten Grundfläche nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Aus Sicht des 
Landratsamtes Augsburg wurde daher die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans 
empfohlen. Die Zuständigkeit hierfür liegt jedoch bei der Stadt Bobingen.  
Die Stadt Bobingen hat Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauli-
che Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.4 Vorliegend würde durch einen Bebauungs-
plan die bauliche bzw. sonstige Nutzung der Grundstücke, im Rahmen der Festsetzungen, 
verbindlich geregelt werden.5 
 
Da aus Sicht des Landratsamtes Augsburg derzeit wohl insbesondere das Maß der bauli-
chen Nutzung einer Baugenehmigung entgegenstünde, könnte dieses über einen sog. einfa-
chen Bebauungsplan festgesetzt werden. Im Übrigen würde sich die Zulässigkeit des Vorha-
bens dann weiter nach § 34 BauGB beurteilen. 
 
Die Verwaltung bittet daher um Beratung und ggf. Beschlussfassung zur Aufstellung eines 
einfachen Bebauungsplans für das unten näher beschriebene Gebiet. 
Der Bebauungsplan soll die im Lageplan schraffierten (Teil-)Flächen der Grundstücke Fl. Nr.  
3818/4, 3818/62, 3818/63, 3818/27, 3818/33, 3818/38 und 3818/49 der Gem. Bobingen, 
Max-Fischer-Straße 11 („IWB-Gelände“) überplanen. Diese haben insgesamt eine Fläche 
von ca. 50.000 m².  
 
Der Bebauungsplan soll die Errichtung eines Gebäudes mit einer hochmodernen Produkti-
onsstätte nebst Verwaltungs- und Sozialflächen mit einer Grundfläche von insgesamt ca. 
33.000 m² und einer Höhe von bis zu 15 m ermöglichen. Umstehende Gebäude haben bis-
her Grundflächen bis zu ca. 21.350 m². Die Höhen sind innerhalb des IWB-Geländes sehr 
unterschiedlich, erreichen aber z. T. auch Höhen von über 15 m. Die Produktionsstätte soll 
Produktionsflächen, Hochregallager, Werkstätten, Technikräume und Büroflächen enthalten.  
 
Nach Angaben der IWB bzw. des Interessenten sei die Baustruktur ökologisch dahingehend 
ausgerichtet, dass weitgespannte Tragwerke mit eingebauten Büro- und Werkstattbereichen 
möglich sind. Verwaltung und Sozialbereiche sind Teile einer Mezzaninebene. Hinsichtlich 
des Lärmschutzes gliedere sich der Neubau in das Bestandskataster des Industrieparks ein. 
Im Außenbereich sollen zudem Abstellmöglichkeiten für Groß- und Schrottcontainer geschaf-
fen werden. 
 
 

                                                
4 § 1 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB). 
5 § 1 Abs. 1, 2 BauGB. 
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Ein möglicher Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.6 Der Flä-
chennutzungsplan stellt den Bereich der Grundstücke als gewerbliche Bauflächen dar. Im 
Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan heißt es hierzu unter Nr. 11.3.3 Gewerbeflä-
chen ergänzend: 
 

„Süd 1 (13) 
Durch Umwidmung der Gewerbeflächen im Einmündungsbereich Max-Fischer-
Straße/Poststraße zu Gewerbeflächen mit reduzierten Emissionen ist ein fließender 
Übergang von Wohnbau- zu Gewerbestrukturen möglich; die Gemengelagelagenprob-
lematik wird hierbei berücksichtigt und entschärft. 
 
Gewerbefläche (GE red.)  2,00 ha 
Dichte:     Gewerbe 
Erschließung:    Max-Fischer-Str., evtl. auch Wiesengrund“ 

 
 
Der Flächennutzungsplan sieht insoweit in diesem Bereich bereits eine gewerbliche Entwick-
lung vor. Aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung war jedoch hinsichtlich der Art der 
baulichen Nutzung ein Gewerbegebiet mit reduzierten Emissionen vorgesehen. Die Art der 
baulichen Nutzung sowie die möglichen Emissionen können grundsätzlich ebenfalls im Be-
bauungsplan festgesetzt werden; sie müssen es, sobald und soweit es die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erfordert.  
 
Nähere Aussagen des Interessenten über zu erwartende Emissionen liegen bisher nicht vor. 
Im weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahren ist daher insbesondere zu prüfen, ob entspre-
chende Festsetzungen städtebaulich erforderlich sind. Insoweit bedarf es auch noch weiterer 
Absprachen mit der IWB bzw. dem Interessenten (Industriegebiet vs. Gewerbegebiet mit 
reduzierten Emissionen). 
 
 
Herr Schöler stellt den Sachverhalt vor. 
 
StR Abbenseth befürwortet die Ansiedlung des Gewerbeparks nachdrücklich. Wenn die 
Verwaltung einen Bebauungsplan als notwendig erachtet, soll diesem unbedingt zugestimmt 
werden. 
 
Herr Thierbach stellt fest, dass ein Bebauungsplan erforderlich ist. 
 
StR Bürger möchte wissen, ob hier bereits eine Photovoltaik-Anlage vorgeschrieben wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB. 
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Herr Schöler erläutert daß dies der Fall ist. Hier ist positiv zu erwähnen, dass der Bauherr 
freiwillig mehr als vorgeschrieben installieren möchte. 
 
 

Beschluss: 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt die Aufstellung eines (einfachen) Be-
bauungsplans für den im beiliegenden Lageplan (Anlage) schraffierten Bereich der Grund-
stücke Fl. Nr. 3818/4, 3818/62, 3818/63, 3818/27, 3818/33, 3818/38 und 3818/49 der Gem. 
Bobingen, Max-Fischer-Str. 11 (IWB-Gelände). Der Bebauungsplan soll hinsichtlich des Ma-
ßes der baulichen Nutzung, insbesondere hinsichtlich der zulässigen Grundfläche, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung eines großflächigen Gewerbebetriebs mit 
ca. 33.000 m² Grundfläche schaffen. Soweit städtebaulich erforderlich, sind auch die Ge-
bietsart (Industriegebiet vs. Gewerbegebiet) und ggf. Emissionswerte festzusetzen. 
  
 

Abstimmungsergebnis: 
 
  Ja-Stimmen:  10 
  Nein-Stimmen: 0 
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TOP  5 Wünsche und Anfragen 

 

StR Leiter ist zu diesem TOP nicht anwesend.  
 
 
StR Vogl erinnert an die Anfrage von StR Ammer bezüglich des Vorkaufsrechts in der Mi-
chael-Schäffer-Strasse. 
 
Herr Schöler erwidert, dass diesbezüglich der aktuelle Stand nachgereicht werden kann. 
 
StR Geiger empfindet die Beschilderung in der Wertachstraße (Geisterradler) als sehr amü-
sant aber absolut nutzlos. Im Falle eines dort entlangfahrenden LKWs hat ein Radfahrer nur 
noch ca. 1m Abstand. Er findet die ganze Situation dort unbefriedigend und gefährlich. 
 
Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass laut Bericht der Polizei der tragische Unfall auf-
grund der erhöhten Geschwindigkeit des Radfahrers in entgegengesetzter Richtung zustan-
de gekommen ist. Herr Weis prüft bereits welche Möglichkeiten in diesem Bereich Abhilfe 
schaffen können und realisierbar sind. Denkbar sind z.B. Halteverbote in Kombination mit 
Schutzstreifen oder aber teurere Parkbuchten. Hier muss man die Kostenfrage abwägen. 
Laut Novelle 2020 (VwV-StVO Randnummer 33 ff Anmerkung der Verwaltung) sollen im in-
nerstädtischen Bereich keine Radwege mehr angelegt werden und bestehende aufgelöst 
werden. In diesem Fall ist das zwar von Nachteil aber so muss es geplant werden. 
Der Verkehrstag hat leider gezeigt, dass alle Radfahrer, ausgenommen Kinder, zu schnell 
gefahren sind. Auf dem Gehweg darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, ansonsten 
muss auf der Straße gefahren werden. Dies kann man nur erreichen indem man Schutzstrei-
fen anlegt. Von Vorteil wäre auch den Grünstreifen zu erweitern und damit den Gehweg zu 
verkleinern. Hierzu gibt es allerdings noch keine Kostenschätzung. 
 
Herr Thierbach verweist auf den nächsten Bauausschuss, bei dem dieses Thema einge-
hend und mit ausführlichen Informationen ausgeführt wird. 
 
StR Geiger empfindet es als positiv, dass die Ampel im Bereich des Kirchplatzes durch den 
Hagelsturm außer Betrieb ist, der Verkehrsfluss würde so viel besser laufen. 
 
StR‘in Müller-Weigand ist der gegenteiligen Meinung. Ihrer Meinung nach ist der Übergang 
für Fußgänger, vor allem für Kinder, sehr gefährlich. 
 
StR Gschwilm stellt fest, dass an der Singold schon wieder Überschwemmungen der Wege 
aufgrund des Biberbaus festzustellen sind. Er fragt nach, welche Maßnahmen man hier er-
greifen kann, da das im Winter zu einer erhöhten Sturzgefahr führen kann. Er schlägt einen 
Rückbau der Dämme vor. 
 
Herr Schöler weist darauf hin, dass sich das Landratsamt und die untere Naturschutzbehör-
de nicht einig sind. Ein Rückbau scheint möglich zu sein. Hier ist zu klären, wer dafür zu-
ständig ist. 
 
StR’in König fragt nach den Bauanträgen die an das Landratsamt weitergeleitet wurden. 
 
Herr Schöler antwortet darauf, dass diese nachgereicht werden. 
 
Der Vorsitzende beendet die öffentliche Sitzung um 19:44 Uhr.  


